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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,6 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft. 
Die BAK ist im EU-Transparenzregister 
unter der Nummer 23869471911-54 
registriert.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben beraten die 
Arbeiterkammern ihre Mitglieder unter 
anderem in Fragen des Arbeitsrechts, 
des Konsumentenschutzes, in Sozial- 
und Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche Frages-
tellungen. Darüber hinaus nimmt die 
Bundesarbeitskammer im Rahmen von 
legislativen Begutachtungsverfahren 
die Aufgabe wahr, die Positionen der 
ArbeitnehmerInnen und der Konsu-
mentInnen gegenüber dem Gesetzge-
ber in Österreich als auch auf  EU-Ebene 
einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
816.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,6 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Christoph Klein
Direktor

Wir über uns
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Kurzzusammenfassung
Die BAK macht darauf aufmerksam, 
dass bei der Agenda für bessere 
Rechtsetzung (REFIT) die Interessen 
aller betroffenen AkteurInnen, ins-
besondere auch der Beschäftigten, 
gleichermaßen berücksichtigt werden 
müssen.

In den letzten Jahren hat die BAK in 
ihren Stellungnahmen zur besseren 
Rechtsetzung bereits mehrmals darauf 
hingewiesen, dass bei einer Reihe von 
REFIT-Vorschlägen nachteilige Auswir-
kungen auf Beschäftigte, Verbrauche-
rInnen und die Gesellschaft zu befürch-
ten sind. Bei den Dossiers, die derzeit 
auf EU-Ebene verhandelt werden, ist 
dies beispielsweise bei der Europä-
ischen Elektronischen Dienstleistungs-
karte der Fall. Der Rechtsvorschlag 
könnte schädliche Auswirkungen für 
Beschäftigte nach sich ziehen und zu-
dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
verursachen. Kritisch zu beurteilen ist 
auch der Vorschlag zu einer Gemein-
samen Konsolidierten Körperschaft-
steuerbemessungsgrundlage, der 
grundsätzlich zu einer fairen Unterneh-
mensbesteuerung führen könnte. Ohne 
die sogenannte Konsolidierung würde 
die REFIT-Maßnahme den Steuerwett-
bewerb aber sogar noch verschärfen. 
Der Vorstoß zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben für Eltern ist grund-
sätzlich positiv und kann dazu führen, 
dass sich Väter stärker an der Erzie-
hung der Kinder beteiligen.
 
Allerdings besteht für die ArbeitgeberIn-
nen die Möglichkeit, die flexible Arbeits-
zeitregelung für Eltern abzulehnen, was 
die Initiative wiederum infrage stellt. 
Beim KonsumentInnenschutz ist die In-

itiative zum Geoblocking aus Sicht der 
BAK zu begrüßen. Die Überarbeitung 
des VerbraucherInnenschutz-Aquis 
darf jedoch nicht zu einer Absenkung 
der Standards im KonsumentInnen-
recht führen.

Die BAK macht außerdem darauf auf-
merksam, dass REFIT nicht dazu genutzt 
werden darf, dass auf notwendige Re-
gulierungen verzichtet wird. In diesem 
Zusammenhang fordert die BAK von 
der EU-Kommission einmal mehr die 
Umsetzung der Rahmenvereinbarung 
der europäischen SozialpartnerInnen 
für einen besseren ArbeitnehmerInnen-
schutz in der Friseurbranche.
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Grundsätzlich ist das Vorhaben der 
Kommission, das EU-Recht zu verbes-
sern und effizient zu gestalten, zu be-
grüßen. Wie die BAK bereits mehrmals 
festgestellt hat, entsteht mit dem von 
der Kommission formulierten Prinzip 
„Vorfahrt für Klein- und Mittelunterneh-
men“ jedoch der Eindruck, dass Perso-
nen und Organisationen außerhalb des 
Unternehmenssektors Gefahr laufen 
könnten „Opfer“ dieser Initiative zu wer-
den, da ihre Interessen ganz offensicht-
lich eine untergeordnete Rolle spielen. 
Die BAK hält daher nochmals ausdrück-
lich fest, dass REFIT die Interessen aller 
betroffenen AkteurInnen widerspiegeln 
muss. 

Die Kommission verweist in ihrer Mit-
teilung zur Vollendung der Agenda für 
bessere Rechtsetzung und dem REFIT 
Scoreboard Summary auf zahlreiche 
Beispiele, bei denen REFIT-Maßnahmen 
erfolgreich sind beziehungsweise dies 
künftig sein könnten. Die BAK weist 
darauf hin, dass es neben einigen po-
sitiven REFIT-Vorschlägen jedoch leider 
auch Initiativen gibt, die entweder kom-
plett oder zum Teil abgelehnt werden 
müssen, weil sie negative Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft hätten. Teilwei-
se wären auch ergänzende Rechtsvor-
schläge nötig, damit der REFIT-Rechts-
text eine positive Wirkung entfalten 
kann. Die BAK möchte dazu folgende 
Beispiele anführen:

•	 Europäische Elektronische Dienst-
leistungskarte: Die Kommission 
erwartet sich durch die REFIT-In-
itiative Vereinfachungen bei der 
Erbringung grenzüberschreitender 
Dienstleistungen. Aus Sicht der 
BAK ist ein Mehrwert des Vorha-
bens aber nicht erkennbar, ganz 
im Gegenteil: Insbesondere im 
Bausektor könnte es zu einem An-
stieg von Scheinselbständigen und 
Scheinentsendungen zulasten der 
Beschäftigten im Baubereich kom-
men. Zudem bringt der Vorschlag 
zusätzlichen Bürokratieaufwand, 
weil eine neue Behörde geschaffen 
werden muss. Die BAK lehnt den 
Rechtsvorschlag daher klar ab.

•	 Der Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige bringt Verbesserungen 
bei der partnerschaftlichen Teilung 
der Kinderbetreuung. Ein Vater-
schaftsurlaub von zehn Tagen ist 
ein Schritt in die richtige Richtung, 
auch wenn ein Monat zu bevorzu-
gen wäre. Bei der bezahlten Eltern-
zeit und der flexiblen Arbeitszeitre-
gelung für Eltern ist das Aufschie-
bungs- bzw das Ablehnungsrecht 
des Arbeitgebers jedoch entschie-
den abzulehnen. Zudem nimmt die 
Elternzeit keinerlei Rücksicht auf die 
Situation von Alleinerziehenden.

•	 Der Vorstoß der Kommission zur 
Schaffung einer Gemeinsamen 
Konsolidierten Körperschaftsteu-
erbemessungsgrundlage wieder-
um ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Aus Sicht der BAK muss freilich 

Die Position der AK im Einzelnen
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die sogenannte Konsolidierung 
gleichzeitig mit der Gemeinsamen 
Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage verabschiedet werden 
und es muss auch ein Mindest-
steuersatz festgesetzt werden. Nur 
so kann das Ziel des Vorschlags, 
die Steuerflucht von Konzernen zu 
verhindern, erreicht werden. Ohne 
Konsolidierung und gleichzeitige 
Festsetzung eines Mindeststeuer-
satzes könnte es zum gegenteili-
gen Effekt kommen und der Steuer-
wettbewerb zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten sogar noch verschärft 
werden.

•	 Die Maßnahmen gegen das so-
genannte Geoblocking sind aus 
Sicht der BAK ausdrücklich zu be-
grüßen und stellen einen Mehrwert 
für VerbraucherInnen dar. Gleich-
zeitig möchte die BAK jedoch die 
Sorge zum Ausdruck bringen, dass 
Vorschläge zur Überprüfung des 
VerbraucherInnenschutz-Aquis 
nicht zu einer Nivellierung der Kon-
sumentInnenrechte nach unten 
führen dürfen. 

Zudem weist die BAK darauf hin, dass 
REFIT auch nicht dazu genutzt werden 
soll, auf notwendige Regulierungen zu 
verzichten. Die Finanz- und Wirtschafts-
krise ab dem Jahr 2008 hat gezeigt, 
dass fehlende Rechtsnormen zu enor-
men Kosten für die Volkswirtschaften 
führen können. 

Nach wie vor blockiert die Kommission 
beispielsweise die Umsetzung der Rah-
menvereinbarung der Europäischen 
Sozialpartner über den Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit in der Friseur-
branche in eine Richtlinie. Diese wurde 
von den Sozialpartnern auf EU-Ebene 
bereits 2012 unterzeichnet. Die Verein-
barung wurde 2016 sogar nochmals 
überarbeitet, um der Kommission ent-
gegen zu kommen. Die BAK verurteilt 
die Haltung der Europäischen Kommis-
sion, denn ein Richtlinienvorschlag zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
für die FriseurInnen hätte einen erhebli-
chen Mehrwert und wäre eine positive 
REFIT-Maßnahme.
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Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Frank Ey
T: +43 (0) 1 501 651 2768
frank.ey@akwien.at

sowie

Alice Wagner
(in unserem Brüsseler Büro)
T +32 (0) 2 230 62 54  
alice.wagner@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Österreichische Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich 
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73
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